
 

 
DIVP-24-1-98d Anerkannte Therapeuten und Therapieformen. 1 

Richtlinie Komplementärmedizin (01.2026)  

Ambulante Zusatzversicherung plus. 
1. Ausgangslage.  

innova engagiert sich für eine partnerschaftliche und nachhaltige Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Transparenz und 
Professionalität spielen dabei eine zentrale Rolle. Im Sinne der Transparenz werden in diesen Richtlinien daher wichtige Stan-
dards und Grundüberlegungen zu Anerkennung und Zusammenarbeit von Leistungserbringern in der Komplementärmedizin 
geregelt. 

2. Anerkennung von Therapeuten.   

Innova anerkennt Therapeuten, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

– EMR Registrierung für eine innova anerkannte Methode 
– Zulassung (Berufsausübungsbewilligung) vorhanden, falls vom Kanton vorausgesetzt 
– Einhaltung des EMR-Berufskodex (www.emr.ch) 
– Einhaltung der Qualitätsrichtlinien von innova 
– Sachgemässe Behandlung unter Einhaltung von Effizienzkriterien 
– Korrekte Anwendung des Tarifs 590 und regelkonforme Rechnungsstellung (inkl. Tarifrahmen) 
– Sprachkenntnisse in D, F oder I auf Niveau B2 

innova führt anerkannte Therapeuten auf einer Liste (Positivliste / Liste der anerkannten Therapeuten) auf. Die Anerkennung 
als Therapeut von innova gilt ausschliesslich für die registrierte und zugelassene Person und ist nicht übertragbar. Der re-
gistrierte Therapeut darf die Leistung nicht delegieren. Er muss sie persönlich erbringen und über seine ZSR-Nummer ord-
nungsgemäss abrechnen. Falls vom Kanton, in welchem der Therapeut tätig ist, verlangt, muss eine gültige Berufsaus-
übungsbewilligung vorhanden sein. innova kann beim Therapeuten eine Kopie der Berufsausübungsbewilligung einverlan-
gen. Der Therapeut muss schriftlich wie auch mündlich in der Lage sein, mit innova zu kommunizieren – eine Kommunikation 
via Übersetzer, Praxisassistenten, Dolmetscher oder ähnlichem ist nicht vertretbar und wird nicht akzeptiert. Zuwiderhand-
lung kann zu einem Ausschluss von der Liste der innova anerkannten Therapeuten (Positivliste) führen. Wird eine andere 
Methode in Rechnung gestellt als tatsächlich vorgenommen wurde, so kann dies ebenfalls einen Ausschluss zur Folge haben. 

3. Namens- und Adressänderungen.   

Die Registrierungsstelle EMR bedient regelmässig alle Versicherer mit den aktuellen Datensätzen. Namens-, Adress-, Tele-
fon- oder Mailänderungen sind direkt den Registrierungsstellen zu melden und aktuell zu halten. 

4. Neuregistrierungen.   

innova behält sich vor, für Neuregistrierungen Minimalanforderungen zur beruflichen Qualifikation vorzugeben. 

5. Ansprüche an Qualität, Wirtschaftlichkeit und Vorgaben, Einhaltung Normen und Werte.  

5.1. Erwartungshaltung im Umgang mit Kundinnen und Kunden 
innova setzt bei ihren Therapeuten ein professionelles und dem Berufsethos entsprechendes Verhalten voraus. Dies be-
deutet auch, dass innova keine Ungleichbehandlung von Klienten aufgrund des Alters, des Geschlechts, dem ethnischen 
und sozialen Hintergrund, der sexuellen Orientierung und ihrer Versicherung akzeptiert. Ausserdem bedingungslos die Ein-
haltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Ausübung der therapeutischen Tätigkeit vorausgesetzt. 

Aufklärungspflicht der Therapeuten 
Die Leistungserbringer haben eine Auskunftspflicht in Bezug auf medizinische Fragen gegenüber den Versicherern sowie 
gegenüber der versicherten Person (Art. 398 OR). Wenn der Therapeut medizinische Massnahmen vorsieht, die von der 
Versicherung nicht oder nur teilweise abgedeckt sind, muss er seine Kunden darüber informieren. Unterlässt ein Leistungs-
erbringer die notwendigen Informationen oder erteilt gar falsche Auskünfte, so haftet er dafür gegenüber der versicherten 
Person (Art. 398 Abs. 2 OR). 
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Laufende Prüfung und Bewertung des Behandlungsverlaufs werden lückenlos dokumentiert und den Patientenakten beige-
legt. 

Berichteinforderung 
Bei länger dauernden Behandlungen benötigt der Versicherer einen Bericht, um die medizinische Notwendigkeit der Behand-
lungsdauer zu prüfen. Sind die Angaben auf der Rechnung unzureichend, können anhand eines Fragebogens beim behan-
delnden Therapeuten/Arzt zusätzliche Informationen eingeholt werden. 

Notfallschulungen 
Therapeuten besuchen in regelmässigen Abständen und nachweislich Notfallschulungen. 

5.2 Behandlungsräume 
Therapeuten führen eine gut zugängliche Praxis, in welcher mindestens ein Behandlungsraum separat abgetrennt ist. Pra-
xisräume und Materialien werden hygienisch gereinigt und desinfiziert. Sämtliche therapeutischen Massnahmen werden 
unter Einhaltung anerkannter Hygienerichtlinien durchgeführt. Die Patientenakten befinden sich jederzeit unter Verschluss 
(Datenschutz). innova behält sich vor, die Einhaltung dieser Richtlinien in unregelmässigen Abständen zu prüfen oder sich 
bestätigen zu lassen. Bei Nichteinhaltung kann dies zu einem Ausschluss aus der Positivliste führen. 

5.3 Wirtschaftlichkeit 
innova ist bedacht ihren Versicherten ein Produkt mit attraktiven Prämien anbieten zu können. Um eine solidarische Finan-
zierung nachhaltig sichern zu können, legt sie daher ein besonderes Augenmerk darauf, dass Leistungen effizient erbracht 
werden. Sie überprüft, inwiefern Behandlungen wirksam und kosteneffizient erbracht werden. innova orientiert sich bei der 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit an durchschnittlichen Werten (Benchmark) und einer Angemessenheit. Falls Therapeu-
ten mit überdurchschnittlichen Werten auffallen, wird innova die Wirtschaftlichkeit der Leistungen überprüfen, Leistungs-
kürzungen bleiben vorbehalten. Bei wesentlichen Differenzen ist innova berechtigt, die in ungerechtfertigter Weise zu hoch 
in Rechnung gestellten Leistungen gemäss Art. 62 OR (Obligationenrecht) zurückzufordern. 

5.4 Tarifrahmen 
Es ist innova ein Anliegen, allen Versicherten ein attraktives Produkt, mit langfristig bezahlbaren Prämien anbieten und 
Missbräuche in der Zusatzversicherung ausschliessen zu können. Um diese Balance zu gewähren, müssen die therapeuti-
schen Behandlungen wirksam sein und kosteneffizient erbracht werden. Entsprechend hat innova in Zusammenarbeit mit 
massgebenden Verbänden einen Tarif erlassen (CHF 10.00 pro 5 Minuten), zu welchem Leistungen der Zusatzversicherung 
übernommen werden. Therapeuten verrechnen weiterhin ihren 5min-Preis. Die Vergütung erfolgt maximal bis zum Tarifrah-
men (Höchstpreis).  

6. Rechnungsstellung.  

Für die Leistungsprüfung benötigt innova eine transparente und vollständige Rechnungsstellung. Als einheitlicher Rech-
nungsstandard wird der „Tarif 590“ verwendet. Die Rechnungsstellung hat im 5-Minuten Schritt zu erfolgen. 

Seit dem 01.01.2022 muss zur Rechnungsstellung eine professionelle Software benutzt werden. Eine Auflistung der Software-
Anbieter und weitere Informationen zum Tarif 590 finden Sie unter: www.emr.ch 

7. Gründe für Leistungsablehnung (keine Kostenübernahme).  

innova kann Leistungen insbesondere aus folgenden Gründen ablehnen: 

– Der Therapeut ist für die Methode nicht bei EMR registriert 
– Die Methode ist in der Methodenliste von innova nicht aufgeführt 
– Der Tarif 590 wurde nicht benutzt und/oder nicht korrekt angewendet 
– Die Rechnungsstellung erfolgt nicht mit einer geeigneten Software 
– Die hier beschriebenen Richtlinien (inkl. Tarifrahmen) wurden nicht eingehalten 
– Der Therapeut ist bei innova nicht oder nicht mehr anerkannt (Ausschluss aus der Positivliste) 
– Die allgemeinen Versicherungsbestimmungen (AVB) oder die Zusatzbedingungen (ZB) der einzelnen Produkte lassen 

keine Bezahlung durch innova zu (es handelt sich um eine nichtversicherte Leistung) 
– Eine weitere Behandlung ist nicht mehr medizinisch indiziert oder bewirkt keine therapeutischen Verbesserungen 
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8. Leistungen von innova an komplementärmedizinische Therapien.   

Grundsatz 
innova beteiligt sich an den Kosten der komplementärmedizinischen Behandlungen, wenn die Methode auf der innova-Me-
thodenliste geführt und von einem innova anerkannten Leistungserbringer erbracht wird. Die Kostenübernahme von innova 
richtet sich nach der abgeschlossenen Zusatzversicherung (AVB und ZB) des Kunden. Als Behandlungsgrund wird zwischen 
Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Prävention unterschieden. Für eine korrekte Kostenübernahme liegt es im Interesse aller 
Beteiligten, den Behandlungsgrund wahrheitsgetreu anzugeben. Die Korrektur des Behandlungsgrundes unterliegt einer de-
taillierten Prüfung seitens innova. 

Eigentherapie 
Aufgrund des Bundesgerichtsentscheids 9C_43/2007 dürfen keine Eigentherapien in Rechnung gestellt werden.  

Familientherapie 
innova erachtet sämtliche Verwandte (bspw. Familienangehörige in auf- und absteigender Linie) sowie deren Ehepartner als 
Familienangehörige. Bei einer Therapie an Familienangehörigen wird davon ausgegangen, dass diese Leistung im Rahmen 
der familiären Unterstützungspflicht erbracht wird. Eine Rechnungsstellung erübrigt sich daher. Als Familienmitglieder gelten: 
Vater, Mutter, Geschwister, Ehemann/-frau, Lebenspartnerin oder Lebenspartner, Kinder, eingebrachte Kinder, Grosseltern 
und / oder im gleichen Haushalt lebende Personen. Nicht als Familienangehörige gelten: Onkel, Tante, Neffen, Nichten, 
Schwager und Schwägerin. 

Prävention 
innova übernimmt keine Komplementärmedizinischen Leistungen in der Prävention oder als Kur (fehlende Krankheitswerte). 

Von innova nicht übernommene Abrechnungspositionen 
Nachfolgende Abrechnungspositionen werden von innova abgelehnt oder unter Vorbehalt anerkannt: 

– 1250 - Verpasste Konsultation 
– 1251 - Zuschlag Nacht, Sonn- und Feiertage 
– 1252 - Zuschlag ausserordentliche Konsultation in Akutsituation:  wird abgelehnt 
– 1253 - Formalisierter Bericht (ausgenommen von innova explizit angefordert) 
– 1254 - Nicht Formalisierter Bericht (ausgenommen von innova explizit angefordert) 
– 1255 - Blutegel, pro Stück: wird ausschliesslich im Rahmen der Therapiemethode akzeptiert 
– 1256 - Wegentschädigung 
– 1257 - Koordination der Behandlung mit anderen Gesundheitsfachpersonen (ausgenommen von innova explizit angefor-

dert) 

Leistungen der Zusatzversicherungen 
Die erbrachten Versicherungsleistungen richten sich in jedem Fall nach der abgeschlossenen Versicherungsdeckung und 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) und den Zusatzbedingungen (ZB von innova. Auskünfte zu allfälligen 
Kostenübernahmen und ungedeckten Kosten können bei innova eingeholt werden. 
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Ambulante Zusatzversicherung plus.  

Liste anerkannter Therapeutinnen und Therapeuten, Therapieformen und Heilmittel.  

Anerkannte Therapeutinnen und Therapeuten. 
innova anerkennt in der Alternativmedizin Naturheilpraktiker und Therapeuten, sofern sie für die von ihnen angewandte 
Therapiemethode im erfahrungsmedizinischen Register (EMR) registriert sind und die Richtlinie Komplementärmedizin von 
innova einhalten. 

Eine Liste der im EMR anerkannten Therapeutinnen und Therapeuten sowie der entsprechenden Therapieformen finden Sie 
unter www.emr.ch. Auf Wunsch kann die Liste bei innova bestellt werden. Oft nachgefragte und von innova anerkannte 
Therapiemethoden sind in dieser Liste nachstehend ausgeführt. 

innova anerkennt ebenfalls komplementärmedizinische Behandlungen, die von einem eidgenössisch diplomierten und aner-
kannten Arzt durchgeführt werden. Behandlungen, die von einem Arzt mit einem Fähigkeitsausweis in dieser Disziplin durch-
geführt werden, werden von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) übernommen. 

Heilmittel. 
innova engagiert sich für Ihre Gesundheit und beteiligt sich an den Kosten für verordnete Heilmittel, wenn nachfolgende 
Bedingungen erfüllt sind: 

– Die Verordnung erfolgt durch eine von innova anerkannte Naturheilärztin oder einen Naturheilarzt, oder durch eine kom-
plementärmedizinische Medizinalperson. 

– Das Medikament/Präparat muss bei Swissmedic für die spezifische Behandlung Ihrer Krankheit registriert sein. 
– Das Medikament oder Präparat darf nicht auf der Liste der pharmazeutischen Präparate mit spezieller Verwendung (LPPV) 

oder auf der Negativliste (NL) stehen. 

Magistralrezepturen werden vergütet, sofern sie durch EMR-anerkannte Therapeutinnen und Therapeuten verschrieben wer-
den und alle Inhaltsstoffe klar deklariert sind. 

Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit.  

Es ist innova ein Anliegen, allen Versicherten ein attraktives 
Produkt, mit langfristig bezahlbaren Prämien anbieten und 
Missbräuche ausschliessen zu können. Um diese Balance 
zu gewähren, müssen die therapeutischen Behandlungen 
wirksam sein und kosteneffizient erbracht werden. innova 
ergreift hierzu folgende Massnahmen: 

Ist eine komplementärmedizinische Behandlung nicht mehr 
medizinisch indiziert oder bewirkt diese keine therapeuti-
schen Verbesserungen, informiert innova die Versicherten 
über die Einschränkung oder das Ende der Kostenüber-
nahme. 

In Zusammenarbeit mit massgebenden Verbänden hat in-
nova einen Tarifrahmen erlassen (10 Franken pro 5 Minuten 
oder 120 Franken pro Stunde). Die Vergütung erfolgt ge-
mäss Versicherungsbedingungen maximal bis zum Tarif-
rahmen (Höchstpreis) unter Berücksichtigung von Kosten-
beteiligungen. 

 

Ausschlüsse.  

innova vergütet Kosten für komplementärmedizinischen 
Therapiemethoden zur Behandlung von Krankheit oder Un-
fallfolgen. Behandlungen im Rahmen der Prävention sind 
ausgeschlossen. 

Behandlungen inkl. Heilmittel durch Familienangehörige 
(z.B. durch die Eltern, die Kinder oder im gleichen Haushalt 
lebende Personen) werden nicht vergütet. Dasselbe gilt für 
Behandlungen des Leistungserbringers, die er an sich sel-
ber ausführt. 

Nachfolgende Abrechnungspositionen werden von innova 
abgelehnt oder unter Vorbehalt anerkannt: 

– 1250 Verpasste Konsultation 
– 1251 Zuschlag Nacht, Sonn- und Feiertage 
– 1252 Zuschlag Konsultation in Akutsituation 
– 1253 Formalisierter Bericht 
– 1254 Nicht Formalisierter Bericht 
– 1255 Blutegel (in Therapiemethode akzeptiert) 
– 1256 Wegentschädigung 
– 1257 Koordination Gesundheitsfachpersonen 
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 Oft nachgefragte und von innova anerkannte Therapiemethoden.  

 

A F P 

Akupressur Farbpunktur Pferdegestützte Therapie 
Akupunktmassage-Therapie Farbtherapie Phytotherapie, westliche 

Akupunktur Faszientherapie 
Plastisch-therapeutisches Gestalten, 
antroposophisches 

AlexanderTechnik Feldenkrais-Methode Polarity 

Anmo/Tuina Figurenspieltherapie R 

Anthroposophische Medizin 
Funktionelle Orthonomie und Integra-
tion (FOI), Zusatzqualifikation Rebalancing 

Aromatherapie Fussreflexzonen-Massage Reflexzonenmassage 

Augen-/Irisdiagnostik H Reflexzonentherapie 

Autogenes Training Hatha Yoga 
Rhythmische Massage, antroposophi-
sche 

Ayurveda-Ernährungsberatung Heileurythmie Rolfing/Strukturelle Integration 

Ayurveda-Heilmittel Homöopathie, klassische S 

Ayurveda-Massage K Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie 

Ayurverda-Ernährung und -Massage Kinesiologie Schröpfen 

B Klassische Massage* Shiatsu 

Bachblüten-Therapie Kneipp-Therapie / Hydrotherapie Sophrologie Bio-Dynamique 

Bewegungs- und Tanztherapie nach 
Hauschild-Sutter 

L Sophrologie Caycédienne 

Bewegungstherapie, integrativ/klinisch Lichttherapie 
Spiraldynamik Diploma Level Intermedi-
ate MED /AdvancedMED-Q 

Bindegewebsmassage Lymphdrainage, manuell Sumathu-Therapie 

Biochemie nach Schüssler M T 

Biodynamik Maltherapie Tanztherapie 
Biofeedback Maltherapie, antroposophische Thai-Massage 
Bioresonanztherapie Meridian-Therapie Therapeutische Massagen 
Bioresonanztherapie, Zusatzqualifika-
tion Moxa/Moxibustion 

Therapeutische Sprachgestaltung, an-
troposohische 

Blutegel Musiktherapie Tibetische Medizin 
Boeger-Therapie, Zusatzqualifikation Musiktherapie, antroposophische Tomatis 

C Myofunktionelle Therapie Trager 

Craniosacral Therapie N W 

D Naturheilkundliche Praktiken NHP Spe-
zial (Naturheilpraktiker) 

Wickel/Umschläge 
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Dorn-Therapie, Zusatzqualifikation Neuraltherapie (nach Huneke) 
WS-Basis Ausgleich / WS-Basis- The-
rapie 

E O   

Elektroakupunktur Ohrakupunktur   
Elektroakupunktur nach Voll / Bio-elekt-
ronische Funktionsdiagnostik 

Organisch-rhythmische Bewegungs-
bildung Medau   

Elektrotherapie Ortho-Bionomy   
Ernährungsberatung Osteopathie / Etiopathie   
Esalen Massage Ozontherapie   
Eutonie Gerda Alexander     

 
Diese Auflistung ist nicht abschliessend. Die abschliessende Liste der von innova anerkannten Therapieformen finden Sie 
unter www.emr.ch. Die Liste kann bei innova bestellt werden. 

Vertragsbestimmungen.  

innova übernimmt die Leistungen gemäss den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) sowie den massgebenden Zu-
satzbedingungen (ZB) der ambulanten Krankenzusatzversicherungen sanvita plus (eins und zwei), sowie activa plus (eins, 
zwei und variabula). 


